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Alte und neue 
Finanzierungshilfen Im Absatzweg

Dr. H ans^rnold  und Dr. Horst Hoffmann, Saarbrücken

Die restrilitive Kreditpolitilc der Deutschen Bundes
bank von M itte 1965 bis Anfang 1967 und auch 

die nachfolgende Rezession der vergangenen Monate 
haben in jüngster Zeit einem Teilbereich unterneh
merischer Tätigkeit, nämlich den Dispositionen in der 
finanziellen Sphäre, w ieder besondere Bedeutung ver
liehen. Das verschlechterte Finanzierungsklima als 
Folge der Restriktionspolitik führte allgemein zur Er
schwerung der Kreditaufnahme, in vielen Fällen wohl 
auch zur Einschränkung bisher gegebener Kreditspiel
räume. Um die Durststrecke finanziell zu überwinden, 
sahen sich daher nicht wenige Unternehmen gezwun
gen, zusätzliche Finanzierungsquellen zu erschließen 
und sich bislang nicht benötigter Finanzierungsinsti
tutionen und -instrumente zu bedienen.

Vor diesem aktuellen Hintergrund sollen im folgen
den in einer systematischen Gesamtschau alle jene 
Finanzierungsformen behandelt werden, die speziell 
für die finanzielle Bewältigung des Warenumschlags 
bedeutsam sein können. Die Darstellung der Finan
zierungsformen, die im Absatzweg eines Produktes 
vom Produzenten bis zum Konsumenten auftreten kön
nen, also dazu beitragen, die Zeitspanne zwischen 
Produktionsende und Bezahlung durch den Endabneh
mer zu überbrücken, geht dabei von einer der theo
retisch denkbaren Distributionsketten aus, in der der 
Absatz eines Produkts über nacheinandergeschaltete 
Groß- und Einzelhandelsbetriebe erfolgt. *)

Produzent Großhandels- Einzelhandels- Kon-
betrieb betrieb sument

Die vorstehende Distributionskette ist einmal als der 
für weite Bereiche typische Absatzweg anzusehen, 
zum anderen lassen sich bei ihr die aus der unter
schiedlichen Stellung innerhalb des Absatzweges re
sultierenden unterschiedlichen Finanzierungsprobleme

1) Zur Typologie und möglichen A usgestaltung von  D istributions
ketten vgl. Rudolf S e y f f e r t ;  W irtsd iaftslehre  des H andels, 
3. Aufl., Köln 1957, S. 575 ff. sowie Hans B u d d e b e r g  ; Be
triebslehre des Binnenhandels, W iesbaden 1959, S. 155 ff.

und -möglichkeiten der Groß- und Einzelhandelsbe
triebe berücksichtigen.

DER W ECH SEL; TRADITIONELLES FINANZIERUNGSINSTRUMENT

Zur Finanzierung des Warenumschlags dient seit Jah r
hunderten der W e c h s e l  als das am häufigsten be
nutzte Instrument. Die formgebundene Abstrahierung 
vom eigentlichen Schuldgrund ermöglicht es, ihn 
leicht auf einen anderen Gläubiger zu übertragen und 
damit die Forderung gegen den Käufer zu mobili
sieren. Mit aller Strenge wird auf die pünktliche Ein
lösung der Schuldverpflichtung geachtet. Aber gerade 
diese W echselstrenge, die den Wechsel zum Refinan
zierungsmittel „par excellance" werden ließ, ist je 
doch — zumindest in Deutschland — zugleich das 
stärkste Hemmnis für seine noch breitere Verwen
dung.

Im Gegensatz zu Frankreich, wo der Wechsel als In
strument der Refinanzierung dominiert, suchten sich 
die deutschen H ersteller und Kaufleute in immer 
stärkeren Maße durch den formlosen und vor allem 
weniger streng zur Rückzahlung term inierten B u c h - 
k r e d i t  d e r  B a n k e n  zu finanzieren. V erstärkt 
wird diese Tendenz durch die seit Jahrzehnten un
veränderte Geschäftsgepflogenheit der deutschen Zen
tralbank, nur Wechsel mit einer Laufzeit von bis zu 
90 Tagen anzukaufen; länger laufende Wechsel kom
men für die zinsgünstige Refinanzierung nicht in 
Frage. Durch diese Gepflogenheit wurden insbeson
dere jene Bereiche von der Möglichkeit, sich durch 
den W echselkredit liquide Mittel zu beschaffen, ab- 
gedrängt, in denen nur langsam umschlagende Pro
dukte vertrieben werden.

TEURER BUCHKREDIT DER BANKEN

Im übrigen hielt sich eine gewisse Abneigung der 
Käufer, Wechsel zu akzeptieren und sich durch Unter
schrift zur Rückzahlung des Kredits an einem be-
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stimmten Zeitpunkt zu verpflichten. In all diesen Fäl
len blieb den vorgehenden Gliedern der Absatzkette 
keine andere Wahl, als den teureren Buchkredit der 
Banken in Anspruch zu nehmen.

Jedoch ist auch die Möglichkeit, Buchkredite zu er
langen, limitiert. Im Gegensatz zu früheren Zeiten 
finanzieren sich die Banken heutzutage zu mehr als 
90 “/o aus fremden Mitteln; ihre Fähigkeit, übernom
mene Ausfallrisiken aus eigenen M itteln abzufangen, 
hat sich entsprechend verringert. Sie haben damit in 
ihrer Kreditvergabepolitik in stärkerem  Maße auf die 
Belange ihrer Gläubiger Rücksicht zu nehmen und sind 
zu einer entsprechend vorsichtigen Anlage der ihnen 
überlassenen Mittel gezwungen. Aus dieser Situation 
heraus ist es zu verstehen, daß sie die Kreditwür
digkeit ihrer Schuldner eher durch die Brille eines 
Treuhänders ansehen müssen als mit den Augen 
eines seine eigenen Mittel wagenden Investors.

Bei der Beleihung eines Unternehmens ohne Siche
rungsabsprachen verlangen Banken daher ein recht 
hohes Netto-Vermögen. Hohe Eigenkapitalquoten im 
Verhältnis zu den branchenindividuellen Risiken sind 
aber heutzutage in fast allen W irtschaftsbereichen 
selten geworden. Soweit den kreditgebenden Banken 
das durch Schulden unbelastete Vermögen der kredit
suchenden Unternehmen nicht ausreichend Gewähr für 
die Rückzahlung der Kredite zu leisten scheint, be
stehen sie regelmäßig auf Sicherheiten. Sie lassen sich 
vertraglich das Recht einräumen, im Notfälle vor 
allen anderen Gläubigern auf bestimmte Vermögens
teile des Schuldners zurückgreifen zu dürfen, um sich 
für ihre Ansprüche aus dem Verwertungserlös die
ser Vermögensteile zu befriedigen. Als solche Siche
rungsrechte sind hinlänglich bekannt die Grundpfand
rechte, die sidierungsweise abgetretenen Forderungen 
und das sicherheitshalber übereignete W arenlager. Die 
Sicherungsabsprachen finden sich in unzähligen V aria
tionen.

Die kreditsuchenden Unternehmen, insbesondere die 
Handelsunternehmen, und hier wiederum vor allem 
die Einzelhändler, können jedoch nur in beschränktem 
Umfang beleihungsfähige Einzelobjekte anbieten. Dies 
aus zwei Gründen:
□  einerseits — und diesen Punkt werden wir w eiter 

unten noch ausführen — weil die W arenlieferan
ten um die von den Banken akzeptierten Siche
rungsobjekte konkurrieren,

□  andererseits weil die Menge der leicht beleihbaren 
Objekte relativ zurückgeht. An die Stelle der 
Stapelwaren, die in früheren Jahrhunderten das 
Gros der umgeschlagenen W aren ausmachten, wie 
z. B. Salz, Leinen, Petroleum, Kaffee, sind heutzu
tage vorwiegend auf die speziellen Bedürfnisse der 
Abnehmer zugeschnittene Güter getreten. Soweit 
diese auch heute noch als Stapelgüter anzusehen 
wären, haben die H ersteller alles darangesetzt, 
ihre Produkte durch Beilegung von M arkenbe
zeichnungen von denen anderer Fabrikate zu diffe

renzieren. Es liegt auf der Hand, daß solche Güter
weniger fungibel und daher als Sicherheiten weni
ger geeignet sind.

Darüber hinaus aber ha t die zu beobachtende U nstetig
keit der Konsumentennachfrage, die rasche Änderung 
der Erzeugungsbedingungen und der Produktionsver
fahren durch den technischen Fortschritt die Eignung 
der meisten Sachgüter als Besicherungsobjekt stark 
eingeschränkt. Die Vorsicht der Banken bei der Be
leihung von Verm ögensobjekten ist daher begründet; 
allerdings hindert sie auch die allumfassende Finan
zierung des W arenabsatzes durch die Banken.

LIEFERANTENKREDIT A IS  AKQUISITORISCHES INSTRUMENT

Soweit die Käufer keine Bankkredite in  Anspruch 
nehmen können oder W echsel akzeptieren wollen, 
bleiben sie auf den K r e d i t  i h r e r  L i e f e r a n 
t e n  angewiesen .— sei es der Kauf auf Ziel unter 
Kaufleuten, sei es das „Anschreiben" beim Einzel
händler. Dafür zahlen sie aber in der Regel einen 
hohen Preis, Nicht nur, daß sie dabei auf den Skonto
nutzen verzichten und damit stets höhere als die 
banküblichen Zinsen bezahlen müssen; durch die In
anspruchnahme des vergleichsweise leichter erlang
baren Lieferantenkredits begeben sie sich vielfach 
auch der Freiheit in der Disposition ihrer W arenein
käufe. Die leichte Erlangbarkeit des Lieferantenkre
dits wird vom Verkäufer ebenso als akquisitorisches 
Instrum ent eingesetzt wie die übrigen Konditionen. 
Der Kredit bindet die W arenbezieher an ihre Liefe
ranten und hindert sie häufig, preisgünstigere Ange
bote auszunützen.

Jedoch bestehen auch die Lieferanten auf Sicherhei
ten. Allerdings werden hier keine förmlichen Siche
rungsverträge ausgehandelt. Die Lieferanten sichern 
sich dadurch, daß sie sich in den Lieferungsbedingun
gen das Eigentum an den gelieferten W aren bis zur 
Bezahlung Vorbehalten. Für den Fall des W eiter
verkaufs der W aren sehen die Lieferungsbedin
gungen vielfach vor, daß die entsprechende Kauf
preisforderung im Zeitpunkt ihres Entstehens als 
an den Lieferanten abgetreten gilt. Häufig haften die
se Sicherheiten für alle Forderungen eines Lieferan
ten an seinen Abnehmer (erweiterter Eigentumsvor
behalt).

KONKURRENZ ZW ISCHEN BANK- UND LIEFERANTENKREDIT

Damit treten die Lieferanten in Konkurrenz mit dem 
Sicherungsverlangen der Banken. Es wird eine Schrau-

2) Auf diesen zw eiten G rund h a t un längst Stützel aufm erksam  
gemacht, als e r darlegte , daß d ie heu te  produzierten  G üter im 
V ergleid i zu früheren  Zeiten  in höchstem  M aße spezialisiert sind 
und daher nur noch m it großen Preiszugeständnissen  von - den 
S idierungsnehm ern v e rw erte t w erden  können. V gl. im einzelnen 
W olfgang S t ü t z e l  : Com m ercial Banks in R elation to m e
dium- and long-term  C redit. In: Com m ercial Banks in Relation 
to medium- and long-term  C redit. W ien 1963, S. 13 f; d e rs .: Banken, 
K apital und K redit in der zw eiten H älfte des zw anzigsten Ja h r
hunderts. In: S trukturw andlungen einer wachsenden W irtschaft — 
V erhandlungen auf der Tagung des V ereins für Socialpolitik  in 
Luzern 1962. Berlin 1964, 2, Bd., S. 527-575, h ier S. 565 f.
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be ohne Ende ausgelöst. Die Sicherungsabspradien 
zwisdien Lieferanten und Abnehmer erfassen die w e
sentlichsten Vermögensobjekte der H andelsunterneh
men und können somit den Banken nicht mehr als 
Sicherheiten angeboten werden. W eil die Banken auf 
Sicherheit bestehen müssen, weichen die Kaufleute auf 
den Lieferantenkredit aus, und weil sicJi die Liefe
ranten Sicherungsrechte Vorbehalten, können die Ab
nehmer den Banken keine Sicherheiten mehr bieten 
und müssen somit weitgehend auf Bankkredite ver
zichten.

Die Tatsache, daß in zunehmendem Maße Lieferanten
kredite in Anspruch genommen werden, ließ neue 
Finanzierungsinstitutionen entstehen, die den Refinan
zierungsbedarf dieser Buchforderungen decken sollen.

FACTO RIN G: ABSATZFINANZIERUNG FÜR 
HERSTELLER UND GROSSHÄNDLER

Als eines dieser Instrumente hat in jüngster Zeit das 
„ F a c t o r i n g "  besondere Bedeutung gewonnen.
In seiner reinen Form werden beim Factoring Forde
rungen aus W arenlieferungen angekauft und gleich
zeitig das Ausfallrisiko dieser Forderungen übernom
men. Das Factorunternehmen liquidisiert dem Liefe
ranten die Forderung bereits bei ihrem Entstehen 
und übernimmt darüber hinaus die mit der Verwal
tung der Debitoren verbundenen adm inistrativen Auf
gaben wie das Mahnwesen, das Erstellen von Debi
torenauszügen, von Umsatzlisten usw.

Da die Factorunternehmen auch das Delkredererisiko 
übernehmen, wird beim echten Factoring der Wechsel 
des Gläubigers dem Schuldner angezeigt. Diese An
zeige bringt eine gewisse Lästigkeit mit sich, denn 
weite Kreise glauben heute noch, darin ein Anzei
chen geschwächter Kreditwürdigkeit des Zedenten zu 
sehen. Doch selbst wenn dieses Vorurteil schwinden 
sollte, bleibt als w eiteres Hindernis, daß von den 
Warenkäufern her gesehen an die Stelle des ge
wohnten Geschäftspartners ein anderer, ein Finanzie
rungsinstitut, tritt, das unter Umständen auf Kredit
oder auch nur Prolongationswünsche des Abnehmers 
unkulanter als der Lieferant reagiert.

Diese Furcht der Käufer ist nicht ganz unbegründet, 
denn der Factor ist — ähnlich wie die Bank — bei 
der Beurteilung der Kreditfähigkeit der Debitoren auf 
Auskünfte Dritter — von Lieferanten und Banken — 
angewiesen. Zumindest anfänglich hat der Factor kein 
originäres, sondern ein derivatives Urteil, das ihn zu 
einer gewissen Vorsicht führen wird.

Für den Lieferanten bedeutet das Einschalten eines 
Factors in die Finanzierung seiner Verkäufe, daß er 
sich eines nicht zu unterschätzenden akquisitorischen 
Potentials begibt. Das Abnehmer und Lieferanten zu

sammenschließende Band des direkten Kredits wird 
gelockert, denn nun zählt für die Höhe des Kredits 
nicht m ehr das V ertrauen des W arenlieferanten, son
dern das des Factors.

FACTORIN G UND BANKKREDIT IM VERGLEICH

Hinsichtlich der Q uantität der durch das Factoring 
erlangbaren Mittel stellt sich der Lieferant allerdings 
besser, als wenn er einen durch abgetretene Forde
rungen besicherten Kredit bei einer Bank in Anspruch 
nähme. Der Factor stellt ihm in Höhe des gesamten 
Rechnungsbetrags — abzüglich Skonto und Rabatt — 
liquide M ittel zur Verfügung, wogegen die Banken 
die Forderungsbestände regelmäßig nur bis zu 75 “/o 
beleihen. ■*)

Die Frage, ob die Refinanzierung durch den Factor 
oder die Banken kostengünstiger ist, läßt sich nicht 
ohne weiteres beantworten. Der Factor stellt ein Bün
del von Leistungen zur Verfügung, wogegen die Bank
leistung nur einen Teil des Buketts, nämlich die Finan
zierungsfunktion, beinhaltet. Die Provision, die der 
Factor für seine Dienste fordert, ist zugleich Ent
gelt für seine Kreditversicherungs- und für seine 
Dienstleistungsfunktion. Bei einem Kostenvergleich 
müssen die konkreten Gegebenheiten — wie die Höhe 
der einzelnen Rechnungsbeträge — berücksichtigt w er
den. H ier gilt, daß viele Einzelrechnungen mit gerin
gen Beträgen aufwendiger sind als wenige Rechnun
gen mit großen Beträgen.

„ZENTRALREGULIERUNG MIT DELKREDEREHAFTUNG"

Das Factoring eignet sich hervorragend als Instrument 
zur Absatzfinanzierung für H ersteller und Großhänd
ler, kaum jedoch für die direkte Finanzierung des 
W arenbezugs der letzten Stufe, des Einzelhandels. In 
diesem Bereich hat die in der Vergangenheit von Ein
kaufsvereinigungen, w ie Nord-West-Schuhe usw., ein
geführte und gepflegte „ Z e n t r a l r e g u l i e r u n g  
m i t  D e l k r e d e r e h a f t u n g "  zunehmend an Be
deutung gewonnen. Hier kauft das Mitglied der 
Einkaufsvereinigung unm ittelbar beim H ersteller und 
wird auch unm ittelbar von ihm beliefert. Der Ein
kaufsverband übernimmt die Bürgschaft für die Zah
lung des Kaufpreises und begleicht die Rechnung un
verzüglich bei Vorlage an den Hersteller. Der W aren
käufer zahlt seinerseits an seine Einkaufsvereinigung.

Dieses Verfahren vermeidet einen Nachteil des Fac
toring. Die Einkaufsvereinigung als Finanzierungsin
stitution wird nicht — wie das Factorunternehmen — 
auf Veranlassung des Lieferanten tätig, sondern im

8) Vgl. hierzu Hans A r n o l d  : Factoring. Saarbrücker Diplom
arbeit 19591 Clyde W illiam  P h e l p s  : The ro le of Factoring in 
modern Business Finance, hrsg. Commercial C redit Company, 
Baltimore 1958; H. W i s s k i r c h e n ;  Factoring in D eutsdiland, 
Köln 1964.

4) So dürfen z. B. die Sparkassen nad i ih ren  Satzungen lediglich 
K redite in Höhe von 75 Vo der ihnen als Sicherheiten abgetre tenen  
K alifpreisforderungen gew ähren; vgl. beisp ielw eise § 16 Abs. 1 
M ustersatz für die saarland isd ien  Sparkassen vom  22. A pril 1965 
{Amtsblatt S. 329).
5) Vgl. Rudolf S e y f f e r t :  a .a .O . ,  S. 187 ff. und W alter 
P e l l e t i e r :  D elkredere-V erkehr — eine Leistungsumme, 
hrsg. vom  Z entralverband der gewerblichen E inkaufsverbände des 
Handels e.V ., Köln o.J.
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Auftrag und im Interesse des W arenkäufers. Die Ein
kaufsvereinigung leistet somit dem W arenabnehmer 
Hilfe; der Übergang der Forderung vom Lieferanten 
auf ein Finanzierungsinstitut ist daher unproblema
tisch. Allerdings kann das Verfahren nur angewandt 
werden, wenn der Käufer Mitglied der Einkaufsver
einigung ist. Die Einkaufsvereinigungen beschränken 
ihre Dienste jedodi nicht nur auf die Finanzierung des 
W arenumsatzes: sie sehen ihre Hauptaufgabe viel
mehr in der gemeinsamen W arendisposition. Sofern 
ein Handelsunternehmen sidi einer Einkaufsvereini
gung nidit ansdiließen kann oder will, bleibt es da
her von dieser Finanzierungsmöglichkeit ausgesdilos-

„EINKAUFSFINANZIERUNG" FÜR EINZELHÄNDLER

All jene Unternehmen, die sidi die Selbständigkeit 
in der W arendisposition erhalten und sidi aus diesem 
Grunde keiner Einkaufsvereinigung anschließen wol
len, müssen andere Finanzierungsmöglichkeiten beim 
Einkauf in Anspruch nehmen. Die insoweit vor allem 
bei Einzelhandelsbetrieben bestehende Lücke wird 
durch eine neu entwickelte Finanzierungsform, die sog. 
„ E i n k a u f s f i n a n z i e r u n g "  ausgefüllt. ®)

Die Finanzierung des Einkaufs erfolgt bei dieser 
Finanzierungsform dadurch, daß die Finanzierungsge
sellschaft von einem vertraglich vereinbarten Stichtag 
an laufend sämtliche Einkaufsrechnungen des Einzel
händlers an dessen in- und ausländische Lieferanten 
begleicht. Der Einzelhändler verpflichtet sich, zur Kre
dittilgung von einem späteren Stichtag an laufend 
einen vertraglich festgelegten Anteil seiner gesamten 
Einnahmen aus dem W arenverkauf an die Finanzie
rungsgesellschaft abzuführen. Diese Abführungsquote 
v/ird in der Regel aus dem durchschnittlichen Ein
kaufswert der abgesetzten W aren errechnet.

Neben der Finanzierung übernimmt die Einkaufsfi
nanzierungsgesellschaft noch die Arbeiten, die typi
scherweise in der Lieferantenbuchhaltung auftreten. 
Sie sendet dem Einzelhändler laufend Kopien der 
Lieferantenkonten und der W areneinkaufsjournale — 
aufgegliedert nach den Erfordernissen der einzelnen 
Betriebe —, erstellt auf W unsdi Statistiken und wik- 
kelt den gesamten Zahlungsverkehr mit den Lieferan
ten und die damit verbundene Korrespondenz für den 
Einzelhändler ab.

VORTEILE DER EINKAUFSFINANZIERUNG  
GEGEN ÜBER LIEFERANTENKREDITEN

Im Hinblick auf die Finanzierungsfunktion könnte zu
nächst der Eindrucfc entstehen, daß es sich bei dieser 
neuen Finanzierungsform um eine reine Kreditsub
stitution handelt und an die Stelle der bisherigen 
Gläubiger —■ der Lieferanten — ein neuer Gläubiger

Vgl. im einzelnen den Bericht der Planfinanz AG, Zug, über 
das (erste) G eschäftsjahr 1965/66; ferner Hans A r n o l d  und 
H orst H o f f m a n n  : E inkaufsfinanzierung — neue Finanzie
rungsform en im Einzelhandel. In : Z eitsd irift für das gesam te 
K reditw esen, 20. Jg . (1967), Heft 17.

—• die Einkaufsfinanzierungsgesellschaft — getreten 
wäre, ü b er einen derartigen, schon aus Rationalisie
rungsgesichtspunkten heraus vorteilhaften Gläubiger
tausch hinaus, bietet die Einkaufsfinanzierung aber 
gegenüber dem Lieferantenkredit zwei entscheidende 
Vorteile. Durch die Vereinbarung, daß die Verpflich
tung zur Abführung von Einzahlungen an die Finan
zierungsgesellschaft zu einem späteren Zeitpunkt, also 
regelmäßig erst dann entsteht, wenn ein bestimmter 
Betrag an fälligen Einkaufsrechnungen durch die Ein
kaufsfinanzierungsgesellschaft beglichen worden ist, 
erlangt der Einzelhändler eine Erweiterung seines 
Finanzierungsspielraums.

Diese Erhöhung der Kreditaufnahmemöglichkeiten ge
genüber dem Lieferantenkredit soll an einem Beispiel 
verdeutlicht werden: Ein Einzelhändler, so sei ange
nommen, kaufe am 1 . L und an jedem zehnten darauf 
folgenden Tag für 10 000 DM W are und erhält ein 
Zahlungsziel von jeweils sechzig Tagen. Am 60. Tag 
hat er einen Lieferantenkredit von 60 000 DM. Dieser 
Kredit bleibt in gleicher Höhe bestehen, da er in der 
folgeinden Zeit in jeder Dekade für 10 000 DM neue 
W are kauft und gleichzeitig für 10 000 DM Rechnun
gen fällig werden. Hat der Einzelhändler mit der Ein- 
kaufsfinanzierungsgesellsdiaft hinsichtlich des W irk
samwerdens seiner Rückzahlungsvereinbarung z. B. 
vereinbart, daß seine Abführungen erst beginnen sol
len, wenn 20 000 DM fällige Redinungen angelaufen 
sind, so beträgt sein G esam tkredit am 80. Tag 
80 000 DM. Er setzt sidi zusammen aus 60 000 DM 
noch nicht fälligen, jedoch von der Einkaufsfinanzie
rungsgesellschaft bereits abgelösten Lieferantenschul
den und 20 000 DM zusätzlichem Kredit der Einkaufs
finanzierungsgesellschaft. Entsprechen die durchschnitt- 
lidien Abführungen genau dem Einkaufswert der ver
kauften W are und verläuft der Verkauf genau syn
chron zum Einkauf, so bleibt der Kredit in Höhe von 
80 000 DM bestehen. Der Einzelhändler kann mit die
sem zusätzlichen Kredit andere, teurere Schulden til
gen, bisher im W arenlager gebundene eigene Mittel 
zu anderweitiger Verwendung freisetzen oder sein 
W arenlager aufstocken.

Zum anderen bietet die Einkaufsfinanzierung unter 
qualitativen Aspekten eine gegenüber dem Lieferan
tenkredit vorteilhafte Form des Kredits. Dieser Vor
teil liegt darin, daß durch die Vertragskonstitution 
die Auszahlungsverpflichtungen auf die jeweiligen 
Geldeingänge abgestimmt sind und sich der jeweils in 
Anspruch genommene Kredit — gleichsam als Swing — 
elastisch den jeweiligen Bedürfnissen des Kreditneh
mers anpaßt. Bei der herkömmlichen Finanzierung 
durch Lieferantenkredit ist der Einzelhändler ver
pflichtet, seinen Zahlungsverpflichtungen zu festen 
Terminen, ohne Rücksicht auf die eigene Liqui
ditätslage und seinen jeweiligen Geschäftsgang, 
nachzukommen. Verschärft w ird diese Verpflich
tung, an bestimmten Terminen zahlen zu müs
sen, dann, wenn der Lieferant die Refinanzie
rungshilfe einer Bank — etwa im W ege der Wechsel
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diskontierung — oder eines Factors durch Verkauf der 
Forderungen in Anspruch nimmt. Mag der Lieferant 
aus Absatzgesichtspunkten noch eine Überschreitung 
des Zahlungsziels hinnehmen, so dürften Prolonga- 
tionswünsdie gegenüber Banken oder Factorgesell- 
sdiaften vielfach auf Schwierigkeiten stoßen. Im Ge
gensatz hierzu paßt sich die Einkaufsfinanzierung den 
individuellen Gegebenheiten des Einzelhändlers an. 
Dieser ist lediglich verpflichtet, den vertraglich ab- 
gesprodienen Prozentsatz seiner Verkaufserlöse je 
weils im Zeitpunkt ihres Anfalls abzuführen. Seine 
Auszahlungsverpflichtungen sind somit unmittelbar 
auf seine Einzahlungsströme abgestimmt.

EINKAUFSFINANZIERUNG IM VERGLEICH

Insgesamt betrachtet stellt die Einkaufsfinanzierung 
die umgekehrte Form des Factoring darj hier werden 
Verbindlichkeiten übernommen, dort Forderungen an
gekauft. In beiden Fällen werden Finanzieningsfunk- 
tionen mit anderen Dienstleistungen verknüpft. Die 
vom Einzelhändler zu tragenden Kosten bei der Ein
kaufsfinanzierung lassen sich wie beim Factoring nicht 
ohne weiteres mit den Kosten für die Finanzierung 
durch traditionelle Finanzierungsinstitutionen verglei
chen. Wie beim Factor wird mit dem Entgelt an die 
Finanzierungsinstitution ein ganzes Leistungsbündel 
— nicht nur die Leistung „Kreditgewährung“ — ab
gegolten. Im Gegensatz zu den Einkaufsvereinigungen 
hingegen beschränkt die Einkaufsfinanzierungsgesell
schaft ihre Dienste auf die finanzielle Abwicklung des 
Einkaufs und die damit verbundenen Arbeiten; der 
Einzelhändler bleibt in seinen Einkaufsdispositionen 
völlig frei.

NEUE W EGE IN DER KONSUM ENTENFINANZIERUNG

Die bisher dargestellten Finanzierungsinstrum ente und 
-Institutionen dienen der Finanzierung des W arenum
schlags bis zum Einkauf des Einzelhändlers. Mit ihrer 
Flilfe werden direkt oder indirekt die Verkäufe der 
dem Einzelhandel vorgeschalteten Kettenglieder oder 
der Einkauf des Einzelhandels finanziert. Aber auch 
zur Deckung des verbleibenden Finanzierungsbedarfs 
der letzten Phase des Warenumschlags, also dem Über
gang des Produkts vom Einzelhandel auf den Konsu
menten, wurden in jüngerer Zeit eine Reihe von In
strumenten und Institutionen geschaffen.

Während es noch bis etwa zur M itte des 19. Jahrhun
derts regelmäßig beim Konsumentenkredit der V erkäu
fer auch die Rolle des Kreditgebers übernahm — etwa 
in der Form des Anschreibekredits —, trat in der 
Folgezeit eine völlig vom Kaufvertrag losgelöste oder 
nur mittelbar mit diesem in Zusammenhang stehende 
Konsumfinanzierung durch Dritte in den Vordergrund. 
Der Konsumentenkredit wurde mehr und mehr eine 
Domäne auf diese Kreditart spezialisierter Finanzie
rungsinstitutionen, wie z. B. der Teilzahlungsbanken

und in jüngerer Zeit auch der Universalbanken. Je 
nachdem, ob der Käufer den Kredit von diesen Finan
zierungsinstitutionen direkt erhält, oder ob dieser 
Kredit ihm durch Vermittlung des Verkäufers be
schafft wird, kann man eine direkte und eine indi
rekte Konsumfinanzierung unterscheiden. ’)

UNBARER TEILZAHLUNGSKREDIT

Die älteste Form der direkten Konsumentenfinanzie
rung ist der unbare Teilzahlungskredit nach dem sog. 
Königsberger System, regelmäßig auch als A-Geschäft 
bezeichnet. Diese Finanzierungsform wird meist in der 
W eise abgewickelt, daß der Käufer bei einer Teilzah
lungsbank einen Kredit beantragt. Nach Abschluß des 
Darlehensvertrages erhält der Käufer ein Anweisungs- 
(Warenscheck-) Heft, das ihn berechtigt, bei bestimm
ten Verkäufern, sog. „Anschlußfirmen", W aren zu 
kaufen und anstatt mit Bargeld mit diesen W aren- 
sdiecks zu bezahlen. Die Tatsache, daß der Kunde nur 
bei bestimmten Firmen kaufen kann, macht ersicht
lich, daß auch der Verkäufer mit der Teilzahlungsbank 
in Verbindung steht. Diese Verbindung manifestiert 
sich in dem zwischen Teilzahlungsbank und der V er
käuferfirma geschlossenen sog. Anschluß- oder Ein
zelhändlervertrag, der die Anschlußfirma zur Entge
gennahme der Warenschecks und die Teilzahlungs
bank zur Gutschrift verpflichtet.

TEILZAHLUNGSBARKREDIT

An die Stelle des A-Geschäfts trat bei den Teilzah
lungsbanken seit etwa 1954 in immer stärkerem  Maße 
der Teilzahlungsbarkredit. W enige Jahre  später führ
ten die Universalbanken mit den sog. „persönlichen 
Kleinkrediten" und den „Anschaffungsdarlehen" wei
tere Konsumentenbarkredite auf Teilzahlungsbasis 
ein. Die einzelnen Barkredittypen unterscheiden sich 
im Prinzip lediglich durch maximale Kredithöhe, Lauf
zeit und sonstige Konditionen. Entscheidendes ge
meinsames Kennzeichen dieser Art von Konsumenten
krediten ist das Fehlen jeglicher vertraglicher Bezie
hung zwischen den kreditgewährenden Finanzierungs
institutionen und den Anbietern der mit Hilfe der 
Barkredite umgesetzten Waren.

Dennoch bedeutet die Bereitschaft der Banken zur 
Vergabe derartiger Konsumentenkredite eine erhebli
che Entlastung der Einzelhandelsbetriebe im finanziel
len Bereich. Zwar geht bei den Barkrediten die Initia
tive zur Kreditaufnahme bei völliger Trennung von 
W aren- und Kreditgeschäft typischerweise allein vom 
Käufer aus, die Refinanzierungsfunktion, die beim A- 
Geschäft noch aus dem Anschlußvertrag erkennbar 
wurde, ist damit nicht mehr unm ittelbar ersichtlich.

') H insid itlid i der E inzelheiten der im folgenden dargesle llten  
Instrum ente vg l.; H andbudi der T eilzahlungsw irtsdiaft, Hrsg. 
W irtschaftsverband Teilzahlungsbanken e.V ., Frankfurt/M ain 1959, 
insbes. S. 52 ff. ; W alter Z i m m e r m a n n :  K undenkreditbank 
KGaA, Frankfurt/M ain 1963; W alter K a m i n s k y ;  Die Teil
zahlungsbanken, Frankfurt/M ain 1962.
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Aber allein das Vorhandensein solcher Kreditfazili- 
täten für die Käufer verringert den Finanzierungsbe
darf der Einzelhandelsbetriebe gegenüber einer Situa
tion, in der diese nicht geboten würden, da dann der 
Einzelhandel in vielen Fällen im Interesse des Um
satzes selbst für die Käufer als Kreditgeber auftreten 
müßte.

KAUFVERTRAG MIT RATENKREDiT

Die von den Banken durch das Angebot von Konsu
mentenkrediten übernommene Refinanzierungsfunk
tion für den Einzelhandel wird besonders deutlich bei 
den Formen der Indirekten Konsumentenfinanzierung. 
In diesem Zusammenhang sind vor allem zwei von 
den Teilzahlungsbanken angebotene Finanzierungsin
strumente von Bedeutung, nämlich das sog. B- und 
das C-Geschäft. ®)

Beim B-Geschäft — auch als „Berliner System" bezeich
net — schließt der Käufer einen Kaufvertrag unter 
der auflösenden Bedingung, daß ihm durch Verm itt
lung des Verkäufers ein Ratenkredit in Höhe des 
Restkaufpreises (Kaufpreis abzüglich zu leistender 
Anzahlung) seitens einer Bank gewährt wird. Der 
Käufer unterschreibt mit dem Kaufvertrag einen Kre
ditantrag, der über den Verkäufer der Bank zuge
leitet wird. Dieser Antrag enthält neben den allge
meinen Kreditbedingungen (Laufzeit, Ratenzahl, Si
cherheiten) das Einverständnis des Käufers, daß nach 
erfolgter Kreditzusage der Darlehensbetrag zur Kauf- 
schuldtilgung von der Bank direkt an den Einzel
händler überwiesen wird und die Zusage, daß die 
Raten vom Käufer an die Bank direkt bezahlt w er
den. Mit Überweisung an den Händler gilt der Kre
ditvertrag als rechtswirksam abgeschlossen.

Zwischen der Bank und dem Einzelhandelsbetrieb wird 
zur Abwicklung des B-Geschäftes ein Globalvertrag, 
der sog. „Anschlußvertrag" oder „Finanzierungsver
trag", abgeschlossen. Darin verpflichtet sich die Bank, 
den Käufern der Anschlußfirma im Rahmen eines ver
einbarten Kreditkontingents Darlehen zum Einkauf 
von W irtschaftsgütern zu gewähren. Die wesentlich
ste Verpflichtung der Anschlußfirma besteht in  einer 
gesamtschuldnerischen Bürgschaft für die Darlehen an 
ihre Käufer.

Neben dieser, im Rahmen eines durch den Globalver
trag fixierten Kreditkontingents von den Teilzahlungs
banken gebotenen Refinanzierung einzelner Verkaufs
geschäfte findet sich beim B-Geschäft noch eine an
dere Form der Vertragsbeziehungen zwischen Finan
zierungsinstituten und Verkäufer, die sog. Listen
finanzierung. Bei dieser Form wird das gesamte Kre
ditgeschäft von der Verkäuferfirma abgewicäcelt, diese 
selbst tritt als unm ittelbarer Kreditgeber auf. Zu Re-

8) Seit 1952 be tre iben  aud i die Sparkassen  das sog. B-Gesdiäft 
un ter der Bezeidinung „Kaufkredit". Der „Kaufkredit" auf W edisel- 
basis en tsp rid it dem C-Geschäft. Vgl. im einzelnen W illy  
K r ä m e r :  K aufkredit der Sparkassen. In ; H andbudi d e r Teil- 
zahlungsw irtsd iaft, a .a .O . ,  S. 117 ff.

finanzierungszwecken werden dann m ehrere Kredit
beträge in einer Liste zu einer Kreditsumme zusam
mengefaßt und zum Gegenstand eines einzigen Kre
ditvertrages mit der Teilzahlungsbank gemacht. Die 
Bank ist damit nicht mehr unmittelbar, sondern nur 
noch m ittelbar — durch Refinanzierung des Händlers
— an der Finanzierung des Verkaufes beteiligt. Diese 
Form des B-Geschäftes ist zwar heute gegenüber dem 
Globalvertrag mit Einzelfinanzierung der Verkäufe 
stark zurückgetreten, sie zeigt aber besonders deut
lich die Refinanzierungsfunktion der Teilzahlungsban
ken und gleichzeitig die Verwandtschaft der Formen 
des indirekten Konsumentenkredits zum Factoring.

RATENKREDIT IN W ECHSELFORM

Das sog. C-Geschäft stellt weithin eine Spezialform 
des B-Geschäfts dar. Der entscheidende Unterschied 
besteht darin, daß beim C-Geschäft die einzelnen 
Raten in Wechselform dokum entiert werden. Die 
Wechsel werden vom Händler auf den Käufer gezo
gen, vom Händler giriert und bei der Bank diskon
tiert. Durch die W echselhaftung des Händlers wird 
die gesamtschuldnerische Haftung des Händlers beim 
B-Geschäft ersetzt. W eiterhin unterscheiden sich B- 
und C-Geschäft durch die A rt der finanzierten Ob
jekte. Im C-Geschäft handelt es sich in der Regel um 
die Finanzierung des Umschlags langlebiger W irt- 
schaftsgüter mit höheren Anschaffungswerten. Damit 
sind auch die Beträge und die Laufzeiten der gewähr
ten Darlehen höher bzw. länger. Der im C-Geschäft 
vergebene Kredit ist vielfach auch ein Produktions
kredit, da er nicht nur zur Finanzierung der V er
käufe an Konsumenten, sondern auch zur Beschaffung 
von Produktionsmitteln für Gewerbetreibende ge
w ährt wird.

NEUE FINANZIERUNGSFORM EN  
ALS SUBSTITUTE FÜR TRADITIONELLE

Im V orstehenden wurde versucht, die breite Palette 
der möglichen Finanzierungsformen aufzuzeigen, die
— insgesamt gesehen — bei der finanziellen Bewäl
tigung des W arenumschlags über eine bestimmte 
Distributionskette bedeutsam sein können. Die Be
schreibung der einzelnen Instrum ente macht deutlich, 
daß sie sehr unterschiedlich zur Finanzierung einzel
ner Kettenglieder beitragen. W ährend sich der Wech
sel- und Buchkredit der Banken grundsätzlich sowohl 
zur Vor- als auch zur Refinanzierung des W arenum
schlags bei allen an der Distribution beteiligten Ket
tengliedern eignet und in der Regel m ehr oder weni
ger auch von allen in Anspruch genommen wird, die
nen die neueren Finanzierungsformen meist nur ein
zelnen Kettengliedern.

Diese schwerpunktmäßige Ausnutzung der neueren 
Formen erklärt sich natürlich nicht zuletzt daraus, daß 
sich bei einzelnen Gliedern der Distributionskette ein 
Bedarf an Substituten für die traditionellen Finan
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zierungsinstrumente besonders deutlich, zeigte, und 
sich daher die neuen Finanzierungsinstitutionen die
sen Gliedern in besonderem Maße zuwandten. Dies 
gilt für den Factor, der vor allem den durdi die ten
denzielle Zunahme der Zielverkäufe (Lieferantenkre
dit) angewachsenen Refinanzierungsbedarf der Produ
zenten und Großhändler zu dedcen bemüht ist, w äh
rend der durch die Änderung der Zahlungsgewohn
heiten breiter Käufersdiiditen hervorgerufene Re
finanzierungsbedarf des Einzelhandels primär von den 
Teilzahlungsbanken gededit wird. Dies gilt schließ- 
lidi audi für die Einkaufsfinanzierung, die speziell

auf die Deckung des Vorfinanzierungsbedarfs des 
Einzelhandels abgestellt ist.
Insgesamt gesehen läßt sich eine Tendenz zur Arbeits
teilung erkennen. Angesichts der heutzutage gege
benen Vor- und Refinanzierungsmöglidikeiten können 
sich die unm ittelbar an der Distribution beteiligten 
Unternehmen mehr und mehr darauf konzentrieren, 
den eigentlichen Warenumschlag vom Produzenten 
zum letzten Konsumenten in möglidist effizienter 
W eise zu bewerkstelligen. Die rein finanzielle Bewäl
tigung des W arenumschlags wird ihnen weitgehend 
von darauf spezialisierten Institutionen abgenommen.

Entwicklungsländer

Händlern in Entwicklungsländern fehlt 
Marketing-Mentalität
AwnbAI-Ani und Horst Geschka, Darmstadt *)

Das Marketing-Denken, in den industriealisierten 
Ländern ist ein Ausfluß des W irtsdiaftsgeistes, 

der durdi ein starkes aktives Element und durch die 
Bereitschaft, Risiken zu übernehmen, gekennzeichnet 
ist. Eine soldie M entalität konnte sich vor allem in 
einem Lande herausbilden, dessen Geistesströmungen 
auf der Grundlage des protestantisdien Christentums 
und des Liberalismus stehen, und in dem gleichzeitig 
die individuelle Durchsetzung eine große Rolle spielt. 
Solche Voraussetzungen sind in den Entwicklungs
ländern nicht gegeben. Die dort herrschenden Reli
gionen sind nidit auf die Tüditigkeit der Menschen 
ausgeriditet. Sie zeigen eher Elemente der Ergeben
heit und der Fügung; dies gilt besonders für den Is
lam (Kismet) und den Buddhismus, Religionen, die in 
vielen Entwidclungsländern vorherrschend sind.

HANDELSSTAND OHNE SOZIALPRESTIGE

Die größeren Händler in Entwidclungsländern bilden 
vielmals eine gesdilossene soziologische Sdiicht; oft 
bildet der Handelsstand gleichzeitig eine Kaste oder 
rekrutiert sich aus einer ethnischen Minderheit. Dies

•) Die Autoren d ieses B eitrages, beide Diplom-Vifirtschaftsinge- 
nieure, sind A ssistenten  am In s titu t für A llgem eine Betriebsw irt- 
sdiaitslehre sowie Industrie  und Treuhandw esen der Tedinisdien  
Hodisdiule Darm stadt. Sie gehen in e iner Folge von sieben A rti
keln auf die w iditigsten  Problem e des B innenhandels in Entwick
lungsländern ein. Die V eröffentlid iung erfolgt in etw a zw eim ona
tigem Abstand. Ein e rs ter g rundsätzlid ier B eitrag findet sich in 
Heft 10/1967 des WIRTSCHAFTSDIENST.

gilt nicht für die Kleinsthändler (petty-traders); das 
Kleinsthandelsgesdiäft ist bei den ärmsten Bevölke
rungsschichten weit verbreitet. Die M obilität zwisdien 
den sozialen Sdiiditen ist teilweise sehr gering, ins
besondere wird nicht in Berufe eingedrungen, die das 
traditionelle Privileg bestimmter Gruppen sind. Das 
bedeutet aber andererseits, daß die größeren Handels
betriebe als Familienbetriebe vom V ater auf den Sohn 
vererbt werden. Der beschränkte Zugang zum Han
delsstand und die Vererbung der Betriebe bedingen 
ein Festhalten am Traditionellen und allgemein eine 
Sterilität.
Neue Impulse, insbesondere im Sinne einer Über
nahme von Absatzmethoden, die in den industrialisier
ten Ländern Anwendung finden, könnten von der 
jungen Elite der Entwicklungsländer ausgehen, die die 
Industrieländer kennengelernt haben oder dort stu
dierten. Es ist jedoch ein Phänomen, daß der größte 
Teil dieser Generation, die bereits eine bessere Aus
bildung erfahren hat, in den Entwidclungsländern 
Positionen in der öffentlichen Verwaltung anstrebt. 
Der Handelsstand bietet, aud i wenn er zu Reiditum 
führen kann, nicht das gleiche Sozialprestige wie eine 
führende Position in der Administration. Aus soldien 
Erscheinungen ist zu erkennen, daß das Streben nach 
Macht noch sehr ausgeprägt ist und einen größeren 
Antrieb darstellt als das Streben nach Reichtum.

Andererseits ist der Handelsstand durch unseriöse 
Geschäftspraktiken derart in M ißkredit geraten, daß
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